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2. Änderung FNP der Gemeinde Biendorf & B-P lan Nr. 2 "Solarpark"

Ihr Schreiben vorn 20.06.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange
zu oben genanntem Vorhaben folgende Steflungnahme ab;

Landwirtschaft

Zu dem Vorhaben bestehen seitens der Landwirtschaft grundsätzlich keine Bedenken. Hinsicht-
lich der betroffenen und angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird jedoch um Beachtung
folgender Hinweise gebeten:

• Der Entzug bzw. die zeitweilige lnanspruchnahme landwirtschaftricher Flächen ist auf den ab-
solut notwendigen Umfang zu beschränken. Auf den zeitweilig in Anspruch genommenen Flä-
chen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der Baumaßnahmen vollständig
wiederherzustellen,

• Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nach Möglichkeit landwirtschaftlich nicht nutzbare
oder landwirtschaftlich weniger wertvolle Flächen vorzusehen.

Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher
Technik und die Funktionstüchtigkeit vorhandener Dränagesysteme sind sicherzustellen.

• Von den Planungen betroffene Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen und über
zu erwartende Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer Eigentums- oder
Pachtflächen zu informieren, damit vor Realisierung der Maßnahme ggf, erforderliche Aus-
gleichs- und Entschädigungsregelungen getroffen werden können.

Wasserwirtschaft

Das Vorhaben betrifft direkt kein nach WRRL berichtspflichtiges Oberflächengewässer. Es liegt
im Grundwasserkörper WP_KW 4_16 und im EZG des Wasserkörpers NMKZ-0100 des Hell-
bach. Zu den Wasserkörpern we—rden keine Angaben gemacht. Die Belange der WRRL werden
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in den Unterlagen nicht berücksichtigt. Die wasserwirtsohaftlichen Auswirkungen des Vorha-
bens sind gering. Es ergeben sich keine Hinweise und Forderungen aus Sicht der WRRL und
des Gewässerschutzes.

im Geltungsbereich der 2.Änderung des F-Planes und im Geltungsbereich des B-Planes Nr, 2
der Gemeinde Biendorf befinden sich keine Grund- oder Oberflächenwasserrnessstelien, die
vonn StALU MM betneben oder beobachtet werden.

Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind die ausfüh-
renden Firmen gegenüber dem LUNG M-V Geologischer Dienst — meldepflichtig. [(§ 8, § 9,
§10 u. § 13 Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19.06.2020 i.d.F. desBGBL. I, S.1387)]. Auf
diese Meldepflicht ist hinzuweisen.

Weitere vorn StALU MM zu vertretende Belange sind nicht betroffen.

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von lhnen vorgelegten Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen
lm

Silke Krü
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